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In der gegenständlichen Anfrage werden folgende Fragen 
gestellt: 

"1) Welche Initiativen wurden bisher vom Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz zur Festlegung von Immissions
grenzwerten für Luftverunreinigung ergriffen? 

2) Welche Maßnahmen wurden vom Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz aufgrund der alarmierenden Entwicklung 
der Forstschäden durch Luftverunreinigung ergriffen? 

3) Haben Gespräche mit dem Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft und dem Bundesminister für Handel g Gewerbe 

und Industrie stattgefunden? 

4) Welchen Stand haben die Gespräche derzeit? 
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5) Welchen zeitlichen Rahmen hat sich das Bundesministerium 
für Gesundheit und Umweltschutz für eine Lösung des Pro
blems gestellt?n 

Ich beehre mich p die Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu 1) und 2)g 

Das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz hat 
sowohl durch Empfehlungen (z.B. OOLuftqualitätskriterien S02" 
der Akademie der Wissenschaften p IVLuftverunreinigung-Immis

Sonsmessung lV des Wissenschaftlichen Beirats für Umwelt
hygiene) als auch durch Studien (zoBo OORichtlinien für die 
Emissionsbegrenzung luftverunreinigender Stoffe in der che
mischen, petrochemischen und erdölverarbeitenden Industrie") 

für die Praxis der Behörde wesentliche Entscheidungsgrund
lagen erstellto 

Darüber hinaus hat mein Ressort entsprechende Regelungsvor
schläge für ein Allgemeines Immisssionsschutzgesetz des Bundes 
ausgearbeitet; diese Vorschläge p die eine weitgehende Ab
stützung auf Vereinbarungen gemäß Arto 15a B-VG vorsehen, 
setzen jedoch für den Bereich einer umfassenden Immissions
abwehr eine eindeutige Zuordnung der Zuständigkeiten zugunsten 
des Bundes voraus. Die diesbezüglichen Verhandlungen mit den 
Bundesländern haben bis dato noch kein abschließendes Ergeb
nis erbrachto 

Das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz hat 
ferner wesentlichen Anteil am Zustandekommen des Darnpfkessel
Emissionsgesetzes p BGBl.Nr. 559/1980p das erstmals für Öster
reich eine Emissionsbegrenzung nach dem Stand der Technik 
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vorsieht. Diese Regelungstechnik entspricht auch dem am 

13. November 1979 von meinem Amtsvorgänger, Bundesminister 

Dr. SALCHER, unterzeichneten Abkommen über V'lei~räumige 

grenzüberschreitende Luftverunreinigung, das vor kurzem 

dem Parlament zur Ratifizierung zugeleitet vrurde. 

Das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz arbei

tet auch sehr aktiv in den Arbeitsgruppen zur Erstellung der 
Durchführungsverordnungen zum Dampfkessel-Emissionsgesetz mito 

Alle diese emissionsbegrenzenden Maßnahmen sind auch ein 
wesentlicher Beitrag zur Begrenzung der forstschädlichen 

Luftverunreinigungen, da die Emissionsbegrenzung das primäre 

Mittel des Immissionsschutzes ist. 

Zu 3) und 4): 

Seit geraumer Zeit werden die Probleme der for~schädlicnen 

Luftverunreinigung in Ges~rächen mit dem Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft und dem Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie erörtert. Wegen der umfassenden 

Problematik dieser Angelegenheit konnten die Gespräche bis

her jedoch noch nicht abgeschlossen werden. 

Zu 5): 

Als Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz setze ich 
mich selbstverständlich fUr ein möglichst baldiges Zustande
kOID.'TI.en von Regelungen zum Schutz der österreichischen ','i~ilder 

im Sinne eines umfassenden - nicht bloß auf einzelne Schutz

güter abgestellten - In'TIissionsschutzes ein. 

Der Bundesminister: 

~ 
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